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Militarische Grundbegriffe

Der militéarische Strafvollzug

Die schweizerische Militarstrafgerichts-
barkeit sieht fiir den Vollzug von Gefang-
nisstrafen unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Sonderregelung vor, die sich
aus den besonderen miiltarischen Verhalt-
nissen und Bedlrfnissen ergibt, und die
deshalb dem birgerlichen Strafrecht fehlt,
namlich die Mdoglichkeit des militdrischen
Vollzugs von Geféngnisstrafen. In Artikel
30 des Militarstrafgesetzes (MStG) wird
der Bundesrat erméachtigt, Uber diesen
Gegenstand besondere Vorschriften zu
erlassen. Dies ist letztmals mit der Verord-
nung vom 24. Februar 1971 uber den mili-
tarischen Vollzug der Gefangnisstrafe er-
folgt.

Die Institution des militdrischen Strafvoll-
zugs wurde im Jahr 1916 mit einer Not-
verordnung des Bundesrates eingefiihrt.
Sie hat sich seither ausgezeichnet be-
wahrt und ist darum in das MStG 1927
Ubernommen worden; die Ausfiihrungsvor-
schriften des Bundesrates sind unterdes-
sen mehrmals der Entwicklung angepasst
und verfeinert worden. Der militérische
Strafvollzug gilt als ausgesprochene
Rechtswohltat, deren Zielsetzung dreifa-
cher Art sind:

a) es soll damit den besonderen milita-
rischen Bedirfnissen entsprochen wer-
den, d.h. wer aus spezifisch milita-
rischen Grinden straffallig geworden
ist, soll nicht wie ein gemeiner Rechts-
verbrecher bestraft werden:

b) der militéarische Strafvollzug ermdglicht
eine sinnvolle charakterliche und mili-
tarische Nacherziehung unter militari-
scher Ordnung und Disziplin;

c) diese Form des Strafvollzugs soll nur
jenem Tater gewahrt werden, der
diese Vergunstigung wirklich verdient;
eigentlichen Kriminellen wird sie nicht
zugestanden.

Die Militargerichte bestimmen nach freiem
Ermessen, ob eine von ihnen ausgespro-
chene Gefangnisstrafe (der militarische
Vollzug ist nur bei einer Gefangnisstrafe
mdoglich) militdrisch  zu vollziehen st
(MStG Art. 30 Abs. 2).
Diese Vollzugsart kann Stellungspflichti-
gen, Rekruten, Dienst- und Hilfsdienst-
pflichtigen (einschliesslich den Angehori-
gen des Frauenhilfsdienstes und des Rot-
kreuzdienstes) zugebilligt werden, die
militargerichtlich zu einer Gefangnisstrafe
verurteilt worden sind, sofern sie von die-
ser Strafe noch mindestens 14 Tage zu
erstehen haben und sofern ihre Tat und
ihr Vorleben keine ehrlose Gesinnung er-
kennen lassen.
Auch im Fall des Widerrufs des bedingten
Strafvollzuges kann der Oberauditor dem
Verurteilten den militarischen Strafvoll-
zug zubilligen, sofern hierfiir die Voraus-
setzungen erfillt sind.
Die Zubilligung des militarischen Straf-
vollzuges ist ausgeschlossen, wenn das
Gericht
— den Verurteilten aus der Armee aus-
schliesst;

— den verurteilten Offizier seines Grades
entsetzt;
— das Urteil

fallt.

Wahrend Offiziere und maéannliche Hilfs-
dienstpflichtige in entsprechender Funk-
tionsstufe die Gefangnisstrafe mit milita-
rischem Strafvollzug bei einer Festungs-
wachtkompanie verbissen, erfolgt dieser
Vollzug fiir Stellungspflichtige, Rekruten,
Soldaten, Gefreite, Unteroffiziere und
mannliche Hilfsdienstpflichtige in entspre-
chender Funktionsstufe im Militarstraf-
detachement auf dem Zugerberg, das dem
Festungswachtkorps untersteht. Fir Ange-
horige des Frauenhilfsdienstes missten
von Fall zu Fall Richtlinien erlassen wer-
den.

Dem Militarstrafdetachement, das seit
1942 auf dem Zugerberg eingerichtet ist,
steht ein mustergiltiger landwirtschaft-
licher Gutsbetrieb zur Verfligung, der eine
sinnvolle und erzieherisch wertvolle Arbeit
der Strafgefangenen in der Landwirtschaft
erlaubt.

Die Verurteilten im militarischen Strafvoll-
zug tragen das Wehrkleid. Sie unterstehen
dem Militarstrafrecht. Wahrend der Straf-
zeit sind sie gegen die Folgen von Krank-
heit und Unfall bei der Militarversicherung
versichert, unter Ausschluss von Barlei-
stungen wahrend der Strafzeit.

Die Verurteilten beziehen weder Sold noch
Entschadigungen aus der Erwerbsersatz-
ordnung. Dagegen erhalten sie bei guter
Fihrung und Arbeitsleistung im Militar-
strafdetachement eine vom Eidgendssi-
schen Militardepartement festgesetzte Ta-
gesentschadigung.

Der Vorzug des militédrischen Strafvollzugs
kann widerrufen werden, wenn sich ein
Verurteilter durch seine schlechte Fiihrung
als dessen unwiirdig erweist. In diesem
Fall, insbesondere wenn er mit fortgesetz-
ter Widersetzlichkeit den militarischen
Strafvollzug erheblich erschwert, wird der
Betreffende vom Oberauditor in den nor-
malen, d. h. den birgerlichen Strafvollzug
versetzt. Dasselbe gilt beim Eintritt von
Dienstuntauglichkeit oder bei Dienstver-
weigerung des Verurteilten sowie in den
Fallen einer neuen Verurteilung des Be-
straften. K.

im Abwesenheitsverfahren

Sehr geehrter Herr Herzig

in der Beilage sende ich |hnen meinen
«Offenen Brief an Max Frisch» betreffend
sein «Dienstbiichlein» (kommentiert von
Niklaus Meienberg im «Tages-Anzeiger»
vom 9. Méarz 1974).

Ich liberlasse es lhnen, ob Sie dafiir Platz
in der Rubrik «Leserbriefe» oder anders-
wo finden. Aber nun Ulberlauft es mich
wirklich..! Wie das doch wieder zum
«Lieben Leser» in lhrem Vorwort von Nr. 3
passt, wo Sie schreiben:

«...dass unserer heranwachsenden jun-
gen Generation mit Bedacht suggeriert

wird, dass unsere Welt, unser Staat, un-
sere Heimat krank ist», und im vorliegen-
den Fall «schon friiher krank war».
Auch wenn ich «kein Schriftgelehrter» (lies
Schriftsteller) bin, finde ich doch, dass
sich méglichst viele Andersdenkende nun
nicht mehr lédnger als «stillschweigende
Mehrheit» entsetzen, sondern «zur Feder»
greifen sollen und (wenn auch zugege-
benermassen mit polemischem Einschlag)
Entgegnungen schreiben sollten.
Kéampfen Sie weiter, Kamerad Herzig, Sie
stehen nicht alleine! Ich stehe in Ihre
Kolonne ein, wer schliesst sich an?
Hanspeter Egger, 24, Glattbrugg

s
bl

... und hier der Brief:

Sehr geehrter Herr Frisch

Damit es mir nicht gehen muss wie lhnen,
dass ich «witend iber meine bléde Ge-
duld von damals» werde, will ich lhnen
lieber gleich heute schreiben.

Das hat mir wirklich noch gefehlt — Ihr
«Dienstbiichlein» ..., denn wie sollte ich
mich nach 30 Jahren noch erinnern,

— dass ich damals als Fliegersoldat
«keine Ahnung hatte, wie man dort
hinaufkam» — zum Oberst namlich,

— und dass unsere Armee nur auf dem
«Dienstreglement und dem Fahneneid
aufgebaut war»,

— und dass wir «nur alte Kanonen hatten
und dinne Bunkerwande»,

— und dass wir «Gemeinen» keine «Ver-
besserungsvorschlage machen durften»

und — und — und..!

So weiss ich es nun, dank lhnen.

Aber es beschleicht mich ein ungutes Ge-

fuhl, wenn-ich in |hrem «Dienstbilichlein»

blattere: Ob es nicht doch schon «alters-
bedingter Gedachtnisschwund ist» (Tage-
buch Il), der Sie die wirklich markanten

Ereignisse jener gefahrvollen Zeit verges-

sen liess? Ich will es zu lhren Gunsten

nicht annehmen.

Dann aber bleibt nur noch die andere

Alternative: Sie sind ein ganz gewohnli-

cher Opportunist! Es ist doch zur Zeit «soo

in» gegen unsere Armee zu sein, gegen

Traditionen, gegen das Vaterland, gegen

den Fahneneid etc. Also nichts wie los!

Dafiir eignet sich das «Dienstbiichlein»

bestens. Damit kann man die Feigheit von

damals (wie Sie selbst schreiben), heute,
nach iiber 30 Jahren leicht ausblgeln.

Und wie man kann: Mit Methode am be-

sten, denn gelernt ist gelernt, und das

Timing stimmt!

— Nicht mit dem ideologischen Vor-
schlaghammer, sondern mit ganz lei-
sen Erinnerungen «aus dem Kantonne-
ment».

— An Episoden ankniipfen, die jeder
kennt und erlebt hat — so versteht
man «lhr Anliegen» besser.

— Kein  Archipel-Gulag-«Walzer», nein,
Taschenformat fiir den Soldatenrock
und nicht fir Fr. 19.80, sondern Fr. 6.80,
damit man «es» notfalls auch vom
ersten Sold kaufen kann.

Also alles in allem gekonnt auf das Ziel-
publikum ausgerichtet.

Nun aber genug der Polemik!

21



	Militärische Grundbegriffe

